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Beitragsberechtigung 

Bewerben können sich Aargauer Kunstschaffende aller Sparten sowie Kunstvermittelnde, welche d en 

notwendigen Aargau-Bezug erfüllen: 

– wer den zivilrechtlichen Wohnsitz seit zwei Jahren im Aargau hat, oder 

– wer durch Werk oder Tätigkeit im Aargauer Kulturleben präsent ist, oder 

– wer in einer früheren Lebensphase 15 Jahre durchgehend im Aargau gewohnt hat 

 

Grundsätze  

Das Aargauer Kuratorium unterstützt Kunstschaffende und freischaffende Kunstvermittelnde 

(Kulturbetriebe und Institutionen sind nicht antragsberechtigt) in der Recherche zu oder der 

Entwicklung von neuen Projekten. «Freiraum» steht ganz am Anfang einer neuen Projektidee und ist 

ein offenes Format, d.h. die Antragstellenden formulieren ihre Entwicklungsabsicht und begründen 

die dazu notwendige finanzielle Unterstützung bis zu max. CHF 15'000. 

«Freiraum» ist ein ergebnisoffenes Förderinstrument. Im Zentrum der Beurteilung steht der 

beabsichtigte Arbeitsprozess und nicht zwingend ein konkretes Einzelprojekt. Im Budget enthalten 

sein können alle spezifischen Kosten, zum Beispiel für Recherchen, Reisen oder projektbezogene 

Weiterbildung (Workshop, Meisterkurs, Seminar oder ähnliches). Ausgeschlossen sind Beiträge an 

Grund- oder Nachdiplomstudien. 

 

Wichtig zu wissen 

Es werden keine Beiträge rückwirkend gesprochen und es sind keine nachträglichen 

Beitragserhöhungen möglich. 

 

Erforderliche Unterlagen und Angaben  

Bitte lesen Sie diesen Abschnitt sorgfältig durch. Unvollständige Gesuche werden nicht berück -

sichtigt. Die folgenden Informationen müssen über das digitale Gesuchsportal  

(http://gesuche.aargauerkuratorium.ch) eingereicht werden: 

– Kurzbeschrieb des Entwicklungs-Vorhabens (PDF mit max. 3 A4-Seiten) 

– Dokumentation über das Schaffen der letzten max. fünf Jahre (Link auf eigene Homepage, 

Werkbeispiele, Arbeitsproben; PDF mit max. 5 A4-Seiten) 

– Gewünschte Beitragshöhe (muss aus dem Entwicklungs-Vorhaben begründbar sein, max. CHF 

15'000) 

– Bei einem Antrag unter CHF 5'000: Begründung zur Antragssumme in 1-2 Sätzen (Bestandteil des 

Kurzbeschriebs) 

– Bei einem Antrag über CHF 5'000: Detailliertes Ausgaben- und Einnahmebudget (inkl. andere 

Unterstützungsbeiträge und eigener Finanzierungsanteil, PDF max. 1 A4-Seite)  

 

Termin 

Die aktuellen Eingabetermine werden auf www.aargauerkuratorium.ch publiziert. Zu spät 

eintreffende Gesuche können nicht berücksichtigt werden. 
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